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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

das Jahressteuergesetz 2020 wurde inzwischen verabschiedet. Wir möchten Ihnen in unserem Mandanten-

rundschreiben ausgewählte wesentliche Änderungen vorstellen.  

Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten Sie gerne! 

Mit steuerlichen Grüßen 

 

Wesentliche Änderungen des Jahressteuergesetzes 2020 
 

Verschärfung bei Sachbezügen wieder enthalten 

 

Der Referentenentwurf sah eine Ausweitung der Definition der Geldleistung in Abgrenzung zum 

Sachbezug vor. Nachdem diese im Regierungsentwurf herausgenommen wurde, ist die Verschärfung 

in der verabschiedeten Fassung wieder enthalten (§ 8 Abs. 2 und 3 EStG). So können zweckgebundene 

Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen 

Geldbetrag lauten, grundsätzlich keine Sachbezüge sein; es liegen vielmehr Geldleistungen vor. Dies 

gilt nicht bei Gutscheinen und Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von Waren oder 

Dienstleistungen berechtigen, damit die 44-EUR-Grenze hier anwendbar bleibt. Voraussetzung ist 

aber ausdrücklich, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden (also 

nicht im Rahmen von Gehaltsumwandlungen). 

 

Auslöser für diese Verschärfung ist die neuere BFH-Rechtsprechung.[1] In den BFH-Verfahren ging es 

um die Einordnung von Zusatzkrankenversicherungen. Entscheidet sich der Arbeitgeber dafür, seinen 

Mitarbeitern unmittelbar Versicherungsschutz zu gewähren, liegt nach Auffassung des BFH 

begünstigter Sachlohn vor. Anders ist es hingegen, wenn der Arbeitgeber einen Zuschuss zahlt unter 

der Bedingung, dass die Mitarbeiter eine eigene private Zusatzkrankenversicherung abschließen. Die 

durch die Rechtsprechung entstandenen Unsicherheiten bei der Abgrenzung zwischen Geldleistung 

und Sachbezug sollen durch die gesetzliche Regelung beseitigt werden. 

Gilt ab VZ 2020 

 

Job-Ticket 

 

Arbeitgeberleistungen zu Aufwendungen der Mitarbeiter für Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte, auch wenn sie nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht 

werden, werden fortan vom Arbeitgeber pauschal mit 25 % besteuert (§ 40 Abs. 2 EStG). Dies gilt für 
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Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte (z. B. Job-Tickets) sowie für private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr. 

Eine Anrechnung der pauschal besteuerten Zuschüsse auf die Entfernungspauschale nach § 9 Abs. 1 

Satz 3 Nr. 4 Satz 2 und Abs. 2 unterbleibt. 

Gilt ab VZ 2020 

 

Verpflegungsmehraufwendungen 

 

Das Gesetz bringt eine Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen im Rahmen 

einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder doppelten Haushaltsführung mit sich bringen (§ 9 Abs. 4a 

Satz 3 EStG). So ist eine Erhöhung von 24 auf 28 EUR für Abwesenheiten von 24 Stunden und von 12 

auf 14 EUR für An- und Abreisetage sowie für Abwesenheitstage ohne Übernachtung und mehr als 8 

Stunden vorgesehen. Grundvoraussetzung ist hier, dass der Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und 
ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig ist. 

Gilt ab VZ 2020 

 

Fahrräder 1 

 

Die Steuerbefreiung des gewährten geldwerten Vorteils aus der Überlassung eines betrieblichen 

(Elektro-)Fahrrads durch den Arbeitgeber nach § 3 Nr. 37 EStG wird bis zum Ablauf des Jahres 2030 

verlängert (§§ 52 Abs. 4 Satz 7, 52 Abs. 12 Satz 2 EStG). Auch eine Verlängerung der parallelen 

Nichtberücksichtigung einer Entnahme für die private Nutzung eines betrieblichen (Elektro-)Fahrrads 

ist entsprechend vorgesehen. 

Gilt ab VZ 2020 

 

Fahrräder 2 

 

Außerdem wird eine neue Möglichkeit zur Pauschalierung der Lohnsteuer eingeführt (§ 40 Abs. 2 Satz 

1) für den Fall, dass einem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

unentgeltlich oder verbilligt ein betriebliches Fahrrad übereignet wird. Diese Änderung war im 

Regierungsentwurf noch nicht enthalten. 

Gilt ab VZ 2020 

 

Weiterbildungsleistungen 

 

Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers werden steuerbefreit (§ 3 Nr. 19 EStG). Dies soll für 

Rechtssicherheit sorgen, dass die Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers für Maßnahmen nach § 

82 Absatz 1 und 2 SGB III nicht der Besteuerung unterliegen. Die Steuerbefreiung gilt auch für 

Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, die der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit des 

Arbeitnehmers dienen (z. B. Sprachkurse oder Computerkurse, die nicht arbeitsplatzbezogen sind). 

Darunter sind solche Maßnahmen zu verstehen, die eine Anpassung und Fortentwicklung der 

beruflichen Kompetenzen des Arbeitnehmers ermöglichen und somit zur besseren Begegnung der 

beruflichen Herausforderungen beitragen. Diese Leistungen dürfen keinen überwiegenden 

Belohnungscharakter haben. Gilt ab VZ 2020 


